
 

 

       

Entsprechenserklärung 2025 zum Deutschen Corporate Governance Kodex  

 

1. Die letzte Entsprechenserklärung wurde im Februar 2025 abgegeben. Seit diesem 

Zeitpunkt hat die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (die "Gesellschaft") den 

Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 

Kodex in der Kodexfassung vom 28. April 2022 ("DCGK 2022") mit folgenden 

Ausnahmen entsprochen:  

 

a) Gemäß Empfehlungen D. 2 DCGK soll der Aufsichtsrat abhängig von 

spezifischen Gegebenheiten und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich 

qualifizierte Ausschüsse bilden. Der Aufsichtsrat hat vier Mitglieder. Der 

Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss gebildet, der drei Mitglieder hat. 

Entgegen der Empfehlung D.4 hat der Aufsichtsrat keinen 

Nominierungsausschuss gebildet. Der Aufsichtsrat ist der Meinung, dass außer 

dem gesetzlich zwingenden Prüfungsausschuss kein Bedarf für weitere 

Ausschüsse besteht, weil angesichts der Größe des Aufsichtsrats alle Aufgaben 

sachgerecht im Plenum wahrgenommen werden können.   

 

2. Mit Ausnahme der unter Ziffer 1 erklärten Abweichung wird die SINGULUS 

TECHNOLOGIES AG den Empfehlungen des DCGK 2022 zukünftig entsprechen.  

 

Kahl am Main, im Februar 2026 

 
 

Dr. Changfeng Tu     Dr. Jutta Menninger 
Vorsitzender des Aufsichtsrates  Stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates 

 
 

Frank P. Averdung   Denan Chu  
Mitglied des Aufsichtsrates   Mitglied des Aufsichtsrates 

 
 

Markus Ehret    Lars Lieberwirth 
Mitglied des Vorstands   Mitglied des Vorstands 

Docusign Envelope ID: 1F49F2A6-FFAE-42C3-8639-7682E720E6BC


		2026-02-24T03:40:42+0000
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




